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Berlin, 26. September 2025 

Dringender Appell an die Bundesregierung – Unabhängigkeit 

der Steuerberatung schützen 

Anlässlich des jüngst vorgelegten Referentenentwurfs zum Neun-

ten Steuerberatungsänderungsgesetz (9. StBÄndG), beschlossen 

die Delegierten der 112. Bundeskammerversammlung am  

23. September 2025 einstimmig die Resolution „Rechtsstaatliche 

Unabhängigkeit sichern – Umgehung des Fremdbesitzverbots  

beenden“. 

Die Bundessteuerberaterkammer (BStBK) fordert hierin die Bun-

desregierung auf, die Umgehung des Fremdbesitzverbots durch 

ausländische Wirtschaftsprüfungsgesellschaften im 9. StBÄndG 

klar und rechtssicher auszuschließen Es gilt die Unabhängigkeit, 

den Mandantenschutz und die Funktionsfähigkeit der Steuer-

rechtspflege zu sichern. 

BStBK-Präsident Hartmut Schwab appelliert an die Bundesregie-

rung „Die unabhängige Steuerberatung darf nicht zum Spielball 

von Private Equity werden. Wir wollen keine Monopolbildung in der 

Steuerberatung. Das widerspricht den Grundfesten des Freien Be-

rufs. Unser Berufsstand ist so vielfältig wie seine Mandanten und 

Mitarbeiter. So sind wir mit unseren über 100.000 Mitgliedern auch 

in ländlichen Regionen wichtige Arbeitgeber. Wir fordern die Bun-

desregierung auf, die Umgehung des Fremdbesitzverbots eindeu-

tig und rechtssicher auszuschließen.“ 
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Der Wortlaut der Resolution der 112. Bundeskammerversamm-

lung:  

„An die Bundesregierung 

Die Bundeskammerversammlung der BStBK fordert die Bundesre-

gierung auf, im Neunten Steuerberatungsänderungsgesetz (9. 

StBÄndG) die Umgehung des Fremdbesitzverbots durch ausländi-

sche Wirtschaftsprüfungsgesellschaften eindeutig und rechtssi-

cher auszuschließen.  

Steuerberaterinnen und Steuerberater sind Organ der Steuer-

rechtspflege, wie auch die Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte 

Organ der Rechtspflege sind. Der Berufsstand steht für Unabhän-

gigkeit, Verschwiegenheit und Gewissenhaftigkeit. Er hat schon 

immer gezeigt, dass auf ihn auch in schweren Krisen (wie in der 

Corona-Pandemie) Verlass ist. Zudem ist er eine wichtige Stütze 

für den Mittelstand – das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. 

Doch all dies ist durch die Reform des Berufsrechts der Berufsaus-

übungsgesellschaften im Jahr 2022 gefährdet. Denn weil in eini-

gen Ländern Finanzinvestoren Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 

erwerben können, wollen sie auch über solche Strukturen mittelbar 

Einfluss auf deutsche steuerberatende Berufsausübungs- bzw. 

Steuerberatungsgesellschaften nehmen.  

Das steht im Gegensatz zur berufsrechtlichen Grundentscheidung 

des Gesetzgebers aus dem Jahr 2022, das Fremdbesitzverbot zu 

erhalten, und birgt erhebliche Risiken für Unabhängigkeit, Ver-

braucher- und Mandantenschutz sowie die Funktionsfähigkeit der 

Steuerrechtspflege. 

Berlin, 23. September 2025“ 

 

Die Bundessteuerberaterkammer (BStBK) vertritt als gesetzliche Spitzen-
organisation die Gesamtheit der bundesweit fast 105.000 Steuerberater, 
Steuerbevollmächtigten und steuerberatenden Berufsausübungsgesell-
schaften. Neben der Vertretung des Berufsstandes auf nationaler und in-
ternationaler Ebene wirkt die BStBK an der Beratung der Steuergesetze 
sowie an der Gestaltung des Berufsrechts mit. Sie fördert außerdem die 
berufliche Fortbildung der Steuerberater und die Ausbildung des Nach-
wuchses. 
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